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1. Steuerliche Berücksichtigung 
eines Home-Office während der 
Corona-Pandemie 
 

In Zeiten der Corona-Krise können 

Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer anweisen, 

von zu Hause aus zu arbeiten. Der neue 

Entwurf der Corona Arbeitsschutz-

verordnung vom 20.1.2021 sieht nun vor, 

dass Arbeitgeber verpflichtet sind, Home-

Office anzubieten, wo immer es möglich 

ist. 
 

Die Aufwendungen werden i. d. R. vom 

Arbeitgeber übernommen. Ist eine 

Kostenübernahme nicht möglich, können 

entsprechende Aufwendungen unter 

weiteren Voraussetzungen bis zu einer 

Höhe von 1.250 € im Jahr als 

Werbungskosten oder Betriebsausgaben 

geltend gemacht werden (Arbeits-

zimmer). Zu den Aufwendungen, die 

anteilig nach Fläche in Ansatz gebracht 

werden, zählen z. B. auch: Kaltmiete oder 

Gebäude-Abschreibung, Wasser, 

Nebenkosten, Müllabfuhr, Verwaltungs-

kosten, Grundsteuer, Versicherungen, 

Schornsteinfeger, Heizung, Reinigung, 

Strom, Renovierung, Schuldzinsen. 
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Die steuerliche Berücksichtigung setzt 

allerdings voraus, dass es sich bei einem 

häuslichen Arbeitszimmer um einen Raum 

handelt, der ausschließlich oder nahezu 

ausschließlich (zu 90 %) zu betrieblichen 

oder beruflichen Zwecken genutzt wird. 

Bildet das häusliche Arbeitszimmer den 

Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 

oder beruflichen Tätigkeit, kommt auch ein 

unbeschränkter Abzug der Aufwendungen 

in Frage.  
 

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 

beschloss der Gesetzgeber, dass 

Steuerpflichtige, die im Home-Office 

arbeiten, deren Räumlichkeiten allerdings 

nicht alle Voraussetzungen eines 

häuslichen Arbeitszimmers erfüllen, 

trotzdem mit einer steuerlichen 

Erleichterung rechnen können. So können 

sie nunmehr für jeden Kalendertag, an dem 

sie ausschließlich in der häuslichen 

Wohnung arbeiten, einen Betrag von 5 € 

geltend machen. Die Pauschale ist auf einen 

Höchstbetrag von 600 € im Jahr begrenzt 

und wird in die Werbungskostenpauschale 

eingerechnet. Sie kann in den Jahren 2020 

und 2021 in Anspruch genommen werden.  
 

Bitte beachten Sie: Fahrtkostenpauschalen 

während des Home-Office können nicht 

geltend gemacht werden. Es empfiehlt sich 

die Arbeitszeiten im Home-Office zu 

dokumentieren und diese vom Arbeitgeber 

bestätigen zu lassen. 
 

 

2. Vereinfachung der Überbrü-
ckungshilfe III 
 

Die Bundesregierung hat sich auf eine 

Vereinfachung der Überbrückungs-hilfe III 

geeinigt. Im Wesentlichen umfasst die 

Vereinfachung die Punkte: 

1. Für alle Unternehmen mit mehr als 30 % 

Umsatzeinbruch gilt die Berechtigung, 

die gestaffelte Fixkostenerstattung zu 

beantragen. Das heißt: keine Differen-

zierung mehr bei der Förderung nach 

unterschiedlichen Umsatzeinbrüchen 

und Zeiträumen, Schließungsmonaten 

und direkter oder indirekter Betroffen-

heit. 

2. Die Förderhöchstgrenze für die Förder-

monate November 2020 bis Juni 2021 

wird auf bis zu 1,5 Mio. € pro Förder-

monat (vorher vorgesehen 200.000 

bzw. 500.000 €) angehoben, sofern 

dies beihilferechtlich zulässig ist. 

3. Abschlagszahlungen bis zu einer Höhe 

von bis zu 100.000 € (bisher 50.000 €) 

für einen Fördermonat werden einheit-

lich und nicht nur für von Schließungen 

betroffene Unternehmen gewährt. 

4. Als erstattungsfähige Fixkosten gelten 

nun auch Wertverluste von unverkäuf-

licher oder saisonaler Ware der Winter-

saison 2020/2021. Investitionen für die 

bauliche Modernisierung und Umset-

zung von Hygienekonzepten ebenso 

wie Investitionen in Digitalisierung 

können als Kostenposition geltend ge-

macht werden. 
 

 

3. Verlängerung der steuerlichen 
Maßnahmen zur Vermeidung unbil-
liger Härten 
 

Durch das Coronavirus entstehen beträcht-

liche wirtschaftliche Schäden. Die steuer-

lichen Maßnahmen zur Unterstützung der 

Geschädigten wurden daher verlängert. 

 

Die nachweislich unmittelbar und nicht 

unerheblich negativ wirtschaftlich be-

troffenen Steuerpflichtigen können bis 

zum 31.3.2021 unter Darlegung ihrer Ver-

hältnisse Anträge auf Stundung der bis 

zum 31.3.2021 fälligen Steuern stellen. 

Die Stundungen sind längstens bis zum 

30.6.2021 zu gewähren. Darüber hinaus 

kann eine längstens bis zum 31.12.2021 

dauernde Ratenzahlung vereinbart wer-

den. Bei der Nachprüfung der Vorausset-

zungen für (Anschluss-)Stundungen sind 

keine strengen Anforderungen zu stellen. 
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Auf die Erhebung von Stundungszinsen soll 

verzichtet werden.  

 

Für Vollstreckungsschuldner, die nach-

weislich unmittelbar und nicht unerheblich 

negativ wirtschaftlich betroffen sind, gilt, 

dass bis zum 30.6.2021 von Vollstre-

ckungsmaßnahmen abgesehen werden soll. 

Finanzämter können den Erlass der Säum-

niszuschläge im angegebenen Zeitraum 

durch Allgemeinverfügung regeln. Anträge 

auf Anpassung der Vorauszahlungen auf 

die Einkommen- und Körperschaftsteuer 

2021 können bis zum 31.12.2021 gestellt 

werden. Bei der Nachprüfung der Voraus-

setzungen sind keine strengen Anforderun-

gen zu stellen. Für Anträge auf (Anschluss-

)Stundung oder Vollstreckungsaufschub 

gelten die allgemeinen Grundsätze und 

Nachweispflichten.  

 

 

4. Steuerliche Verbesserung für 
Menschen mit Behinderungen 
 

Im Behinderten-Pauschbetragsgesetz ver-

abschiedete der Bundesrat neben der An-

passung der Behinderten-Pauschbeträge 

auch Steuervereinfachungen, die Steuer-

pflichtige mit Behinderung von Nachweis-

pflichten entlasten. Darüber hinaus entfal-

len die Anspruchsvoraussetzungen zur Ge-

währung eines Behinderten-Pauschbetrags 

bei einem Grad der Behinderung unter 50. 

Die Regelungen gelten ab dem Veranla-

gungszeitraum 2021.  

 

Steuerpflichtige mit Behinderung haben die 

Möglichkeit Kosten, die zur Bewältigung 

ihres Alltags als außergewöhnliche 

Belastungen anfallen, steuerlich geltend zu 

machen. Sie können zwischen 

Einzelnachweisen oder, zur Vereinfachung, 

zwischen einem ansetzbaren 

Pauschalbetrag wählen. Die Behinderten-

Pauschbeträge werden auf maximal 2.840 

€ erhöht. Der Betrag hängt maßgeblich vom 

festgestellten Grad der Behinderung ab. In 

besonderen Fällen erhöht sich der 

Pauschalbetrag auf 7.400 €.  

 

Für außergewöhnliche Belastungen, die 

durch die häusliche Pflege einer Person 

entstehen können, kann mit dem Pflege-

Pauschbetrag ebenfalls eine 

Pauschalierung erfolgen. Der Betrag 

wurde ebenfalls angehoben und beträgt 

nun maximal 1.800 €. Der Betrag richtet 

sich am Pflegegrad der zu pflegenden 

Person aus. Der Pauschalbetrag kann 

geltend gemacht werden, wenn die 

pflegende Person dafür keine Einnahmen 

erhält. Das Pflegegeld, dass Eltern eines 

Kindes mit Behinderungen für dieses Kind 

empfangen, wird dabei nicht als Einnahme 

angerechnet.   

 

Darüber hinaus wird eine 

behinderungsbedingte Fahrtkosten-

Pauschale eingeführt. Sie kann bis zu 

einer Höhe von 900 € von Menschen mit 

einem Grad der Behinderung von 

mindestens 80 oder mit einem Grad der 

Behinderung von mindestens 70 und einer 

erheblichen Gehbehinderung in Anspruch 

genommen werden.  

 

Für Menschen mit einer außerge-

wöhnlichen Gehbehinderung sowie für 

blinde und hilflose Personen gilt eine 

Obergrenze von maximal 4.500 € 

jährlich. Die Pauschale gilt anstelle der 

bisher individuell ermittelten 

Aufwendungen für Fahrtkosten und ist 

unter Abzug der zumutbaren Belastung zu 

berücksichtigen. 

 

 

5. Kaufpreisaufteilung für die Ge-
bäude-AfA 
 

Wird ein Gebäude oder eine Wohnung für 

Zwecke der Vermietung gekauft, so muss 

im ersten Veranlagungsjahr die 

Bemessungsgrundlage ermittelt werden, 

nach der sich die jährliche Abschreibung 

für Abnutzung (AfA) ermittelt. Da diese 



 K ∙G ∙ J ∙W 
  K lemm, Giesemann & Partner  

 Steuerberatungsgesellschaft mbB 

 

Seite 4 von 10 

Dipl.-Kaufmann *** 

Joachim Klemm  
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 

 
Dipl.-Kaufmann (FH) 

Eckhardt Giesemann * 
Steuerberater 

 
Dipl.-Finanzwirt (FH) 

Stefan Dierkes, M.R.F ** 
Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht, 
FA für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerberater, verei-
digter Buchprüfer 

 
Rainer Wallschlag 
Steuerberater 

 
Ingo Tietjen * 
Steuerberater 

angestellt gem. § 58 StBerG  
 
 
 

Sitz der Gesellschaft: 
26125 Oldenburg 
Wilhelmshavener  
Heerstrasse 50 
T: 0441 / 923100 – 0 
F: 0441 / 923100 – 99 
e-mail: oldenburg@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26817 Rhauderfehn 
Untenende 62 b 
T:  04952 / 56 19  
F:  04952 / 67 77 
e-mail: rhauderfehn@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26789 Leer 
Heisfelder Straße 81 
T: 0491 / 91 20 698-0 
F: 0491 / 91 20 698-99  
e-mail: leer@kgjw.de 
 
www.KGJW.de 
kanzlei@kgjw.de 
 
 
eingetragen im  
Partnerschaftsregister  
des Amtsgerichts  
Hannover Nr. 200534 
 

 
 

*  

 
 

Kooperationen: 
** Kranz, Dierkes & Partner mbB Rechts-

anwälte, Oldenburg 
***ACUS Klemm und Partner mbB Wirt-

schaftsprüfergesellschaft 
 
 

 

  

 

Berechnung zum Teil komplex sein kann, 

steht eine „Arbeitshilfe zur 

Kaufpreisaufteilung“ vom 

Bundesministerium der Finanzen zur 

Verfügung. Diese Arbeitshilfe war nun 

Gegenstand im Urteil des 

Bundesfinanzhofs (BFH) vom 14.8.2019. 

  

Im entschiedenen Fall erwarb ein 

Steuerpflichtiger einen Miteigentumsanteil 

an einem bebauten Grundstück. Die 

entsprechende AfA wurde eigenständig 

anhand des anteiligen Kaufpreises für das 

Gebäude laut abgeschlossenem Kaufvertrag 

berechnet. Bei der Veranlagung berechnete 

das Finanzamt die AfA mit der Arbeitshilfe 

neu und kam zu einem stark abweichenden 

Wert, den der Steuerpflichtige so nicht 

akzeptierte. 

 

Der BFH gab ihm Recht. Er stellte fest, dass 

mit der Arbeitshilfe tatsächliche Werte 

insbesondere in Großstädten, bei 

hochpreisigen Objekten oder auch bei 

sanierten Altbauten nicht mehr annähernd 

wiedergegeben werden. Grundsätzlich kann 

daher bei der Wertermittlung der 

entsprechende Kaufvertrag zugrunde 

gelegte werden. Dieser sollte die realen 

Verhältnisse widerspiegeln, wirtschaftlich 

haltbar sein und nicht einem 

Gestaltungsmissbrauch unterliegen. Die 

Arbeitshilfe darf nicht einfach anstelle des 

Kaufvertrags angewendet werden. 

Alternativ bleibt weiterhin die Möglichkeit 

eines Sachverständigengutachtens zum 

Nachweis der Bemessungsgrundlage. 

 

 

6. Sozialversicherungspflicht von 
mitarbeitenden Gesellschaftern kon-
kretisiert 
 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat die 

Rechtsprechung zur sozialversicherungs-

rechtlichen Beurteilung von mitarbeitenden 

Gesellschaftern, die nicht als Geschäftsfüh-

rer bestellt sind, in einem Urteil vom 

12.5.2020 konkretisiert. Nunmehr können 

sie auch als sozialversicherungspflichtig 

gelten.  

 

Die Sozialversicherungspflicht richtet sich 

demnach nach dem beherrschenden Ein-

fluss, den ein mitarbeitender Gesellschaf-

ter auf die Geschicke einer Gesellschaft 

ausüben kann. Ist ein Gesellschafter nicht 

zum Geschäftsführer bestellt, ist er nur 

dann von der Sozialversicherungspflicht 

befreit, wenn er Beschlüsse der Gesell-

schafterversammlung maßgeblich durch 

seine Stimmenmehrheit beeinflussen 

kann. Dadurch ist er in die Lage versetzt, 

das eigene abhängige Beschäftigungsver-

hältnis jederzeit zu beenden.  
 

Ist er, etwa durch gesellschaftsrechtliche 

Einschränkungen, nicht in der Lage das 

Beschäftigungsverhältnis zu ändern, liegt 

eine sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung des Gesellschafters vor. Von 

der Sozialversicherungspflicht befreit sind 

hingegen geschäftsführende Gesellschaf-

ter, wenn sie „einen beherrschenden Ein-

fluss auf die Geschicke einer Gesellschaft 

nehmen“ können. 
 

Dem Urteil vorangegangen war die Klar-

stellung im Fall einer mitarbeitenden 

Mehrheitsgesellschafterin, die 70 % am 

Stammkapital der Gesellschaft hielt. Die 

Geschäftsführertätigkeit übte eine andere 

Person aus. Dieser war der Gesellschafte-

rin weisungsgebunden. Um in der Gesell-

schaft Beschlüsse durchzusetzen, waren 

laut Gesellschaftsvertrag 75 % der Stim-

men aller Gesellschafter erforderlich.  
 

Unter dieser Voraussetzung war die Mehr-

heitsgesellschafterin außerstande, ihren 

weisungsgebundenen Mitarbeiterstaus zu 

ändern. Nach Auffassung des BSG besitzt 

sie somit nicht die nötigen Voraussetzun-

gen für eine Befreiung von der Sozialver-

sicherungspflicht. Sie gilt damit als sozial-

versicherungspflichtig beschäftigt.  
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7. Wegfall der Steuerbefreiung 
nach Erbfall ohne zwingende 
Gründe für  Aufgabe der Selbst-
nutzung 
 

Vererbt der Erblasser sein Gebäude, wel-

ches er vorher bis zu seinem Tod selbst ge-

nutzt hat, können die Erben i. d. R. von ei-

ner Steuerbefreiung Gebrauch machen. Erbt 

der verbliebene Ehegatte das Gebäude und 

nutzt dieses noch mindestens 10 Jahre zu ei-

genen Wohnzwecken, so wird auf den Er-

werb keine Erbschaftsteuer erhoben. Erben 

dagegen die Kinder das Gebäude, entsteht 

nur dann keine Erbschaftsteuer, wenn das 

Gebäude für mindestens 10 Jahre von den 

Erben genutzt wird und die Wohnfläche zu-

dem nicht mehr als 200 m² beträgt. Sollte es 

sich bei den Erben nicht um den Ehegatten 

oder die Kinder handeln, so greift diese 

Steuerbefreiung nicht und der Erwerb un-

terliegt der Besteuerung. 

 
Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf ent-

schied am 8.1.2020 über den rückwirken-

den Wegfall dieser Steuerbefreiung. Eine 

Tochter erhielt von ihrem verstorbenen Va-

ter das selbstgenutzte bebaute Grundstück 

und bewohnte dieses für einige Jahre. Die 

Mindestdauer von 10 Jahren wurde dabei 

jedoch unterschritten. Das Haus wurde nach 

ihrem Auszug abgerissen. Daraufhin wurde 

die bisher berücksichtigte Steuerbefreiung 

rückwirkend aberkannt. Dagegen wehrte 

sich die Steuerpflichtige. Der Abriss war 

wirtschaftlich notwendig, eine umfangrei-

che Renovierung hätte sich nicht gelohnt. 

Zudem war es ihr aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr möglich die Treppe ins 

Obergeschoss zu nutzen, welches sie aus-

schließlich bewohnt hat. 

 
Das FG sah es zwar als verständlich an, dass 

die Selbstnutzung durch die vorliegenden 

Mängel des Gebäudes aufgegeben werden 

musste, ein zwingender Grund für die Auf-

gabe der Selbstnutzung ist es aber nicht. 

Auch der gesundheitliche Zustand ist kein 

zwingender Grund, da die Nutzung für die 

Steuerpflichtige bis zu dem Auszug trotz-

dem möglich war - so die Auffassung des 

FG. 

 
Anmerkung: Das Urteil ist bislang jedoch 

noch nicht rechtskräftig, da ein Revisions-

verfahren beim Bundesfinanzhof anhängig 

ist. 

 

 
8. Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht verlängert 
 

Die Änderung des Corona-Insolvenzaus-

setzungsgesetzes sieht vor, dass die Aus-

setzung der Insolvenzantragspflicht bis 

zum 30.4.2021 verlängert wird. Die Ver-

längerung soll den Schuldnern zugute-

kommen, die einen Anspruch auf finanzi-

elle Hilfen aus den aufgelegten Corona-

Hilfsprogrammen haben und deren Aus-

zahlung noch aussteht. Voraussetzung ist 

grundsätzlich, dass die Hilfe bis zum 

28.2.2021 beantragt wurde und die mögli-

che Hilfeleistung zur Beseitigung der In-

solvenzreife geeignet ist. Maßgeblich ist 

hier die Antragsberechtigung und nicht die 

tatsächliche Antragstellung, sollte eine 

Beantragung der Hilfen aus rechtlichen o-

der tatsächlichen Gründen bis zum 

28.2.2021 nicht möglich sein. 

 
Bitte beachten Sie! Sieht ein Unterneh-

men von einem Insolvenzantrag ab, ob-

wohl die Voraussetzungen für eine Aus-

setzung nicht vorliegen, handelt die Ge-

schäftsleitung pflichtwidrig. Dies kann so-

wohl eine Haftung als auch eine Strafbar-

keit der Geschäftsleitung begründen. Die 

neuen Regelungen gelten ab dem 

1.2.2021. 

 
 
9. Bundesrat billigt Verbrau-
cherentlastung bei Inkassokosten 
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Das Gesetz zur Verbesserung des 

Verbraucherschutzes im Inkassorecht und 

zur Änderung weiterer Vorschriften wurde 

im Bundesgesetzblatt verkündet und trat am 

1.1.2021 in Kraft. 

 
Gebührensenkung: Schuldner werden 

künftig dann entlastet, wenn sie die 

Forderung direkt nach einem ersten 

Mahnschreiben begleichen oder nur mit 

kleineren Beträgen von bis zu 50 € im 

Verzug sind. Eine Kostenbegrenzung gibt 

es in Zukunft auch in den Fällen, in denen 

Gläubiger parallel Inkassofirmen und 

zugleich Anwaltskanzleien beauftragen. 

 
Zahlungsvereinbarungen: Verbraucher 

werden besser über die beim Abschluss von 

Zahlungsverein-barungen entstehenden 

Kosten und die Tragweite von 

Schuldanerkenntnissen aufgeklärt. Inkasso-

unternehmen müssen z. B. in Textform 

darauf aufmerksam machen, dass man sich 

bei einem Anerkenntnis nicht mehr auf die 

Verjährung einer Forderung berufen kann. 

 

 
10. Gesetze zur Reform des Insol-
venzrechts in Kraft getreten 
 

Zum Anfang des IV. Quartals 2020 bzw. 

zum Jahresanfang sind zwei wichtige 

Gesetze zur Reform des Insolvenzrechts in 

Kraft getreten. Das Gesetz zur weiteren 

Verkürzung des 

Restschuldbefreiungsverfahrens trat mit 

Wirkung vom 1.10.2020 in Kraft (siehe 

Oktober-Ausgabe 2020) und das Gesetz zur 

Fortentwicklung des Sanierungs- und 

Insolvenzrechts trat am 1.1.2021 (siehe 

November-Ausgabe 2020). 

 

 

11. Verletzung der Insolvenzan-
tragspflicht 
 

Die Insolvenzantragspflicht soll den 

Vertragspartner einer Gesellschaft unter 

anderem davor schützen, dass er sich vor 

Prozessführung mit der unerkannt 

insolvenzreifen Gesellschaft mit Kosten 

belastet, die er bei der Gesellschaft als 

Kostenschuldnerin nicht mehr realisieren 

kann. 

 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen 

kann der Ersatz freiwilliger 

Aufwendungen verlangt werden, die nach 

Verletzung der Insolvenzantragspflicht in 

dem Vertrauen auf die Solvenz des 

Schuldners und der vernünftigen 

Erwartung gemacht werden, einen vor 

Insolvenzreife gegen den Schuldner 

begründeten Anspruch durchzusetzen. 

 

In einem vom Oberlandesgericht 

Karlsruhe entschiedenen Fall hatte ein 

Unternehmen eine GmbH mit 

Werkleistungen beauftragt. Aufgrund 

reklamierter Mängel beauftragte das 

Unternehmen, im Vertrauen auf die 

Solvenz des Vertragspartners, ein sog. 

selbstständiges Beweisverfahren zur 

Klärung. In dessen Rahmen sind dem 

Unternehmen Kosten entstanden. Hätte 

der Gläubiger von der 

Zahlungsunfähigkeit gewusst, hätte er das 

selbstständige Beweisverfahren nicht 

angestrengt und wären auch keine Kosten 

angefallen. Diese entstandenen Kosten 

waren vom Geschäftsführer der GmbH zu 

ersetzen. 

 

 

12. Geschäftsführervertrag – freies 
Dienstverhältnis 
 

Der Geschäftsführer einer GmbH wird für 

diese in aller Regel auf der Grundlage 

eines freien Dienstvertrags, nicht eines 

Arbeitsvertrags, tätig. Auch gegenüber 

einem Geschäftsführer als freien 

Dienstnehmer steht der Gesellschaft ein 

unternehmerisches Weisungsrecht zu. 

Eine Weisungsgebundenheit des GmbH-

Geschäftsführers, die so stark ist, dass sie 

auf einen Status als Arbeitnehmer 
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schließen lässt, kommt allenfalls in 

extremen Ausnahmefällen in Betracht. 

 

Das Anstellungsverhältnis wandelt sich 

auch nicht ohne Weiteres durch den Verlust 

von zuvor übertragenen 

Geschäftsführeraufgaben in ein 

Arbeitsverhältnis um. Das kommt 

allerdings dann in Betracht, wenn der 

Geschäftsführer bei der Ausübung seiner 

verbliebenen Tätigkeiten einem 

Weisungsrecht der Gesellschaft unterliegt. 

 

Dementsprechend gelten bei der 

Kündigung eines 

Geschäftsführerdienstvertrags andere 

Vorgaben als für einen Arbeitsvertrag. 

Wird beispielsweise die Vergütung nach 

Monaten bemessen, ist die Kündigung 

spätestens am 15. eines Monats für den 

Schluss des Kalendermonats möglich und 

bei einer Vergütung, die nicht nach 

Zeitabschnitten bemessen wird, jederzeit. 

 

 

13. Vergleichsentgelt – Vermutung 
der Benachteiligung wegen des Ge-
schlechts 
 

Nach dem Entgelttransparenzgesetz 

(EntgTranspG) haben Beschäftigte zur 

Überprüfung der Einhaltung des 

Entgeltgleichheitsgebots einen 

Auskunftsanspruch gegenüber dem 

Arbeitgeber zur Entlohnung anderer 

Arbeitnehmer mit der gleichen oder einer 

gleichwertigen Tätigkeit. Der Anspruch 

bezieht sich auf das durchschnittliche 

monatliche Bruttoentgelt und auf bis zu 

zwei einzelne Entgeltbestandteile. 

 

Klagt eine Frau auf gleiches Entgelt für 

gleiche oder gleichwertige Arbeit, 

begründet der Umstand, dass ihr Entgelt 

geringer ist als das vom Arbeitgeber nach 

dem EntgTranspG mitgeteilte 

Vergleichsentgelt der männlichen 

Vergleichsperson, regelmäßig die – vom 

Arbeitgeber widerlegbare – Vermutung, 

dass die Benachteiligung beim Entgelt 

wegen des Geschlechts erfolgt ist. 

 

 
14. Überschreiten der Höchstar-
beitszeit durch zweite Arbeitsstelle 
 

Arbeitszeit im Sinne des 

Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) ist die Zeit 

vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne 

die Ruhepausen. Arbeitszeiten bei 

mehreren Arbeitgebern sind 

zusammenzurechnen. Die werktägliche 

Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf 8 

Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf 

bis zu 10 Stunden nur verlängert werden, 

wenn innerhalb von 6 Kalendermonaten 

oder innerhalb von 24 Wochen im 

Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht 

überschritten werden. Bei dieser Regelung 

im ArbZG handelt es sich um ein 

Verbotsgesetz. 

 

Führt der Abschluss eines zweiten 

Arbeitsvertrags mit einem anderen 

Arbeitgeber dazu, dass der Arbeitnehmer 

die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 

von 48 Stunden überschreitet, hat dies 

grundsätzlich die Nichtigkeit des zuletzt 

abgeschlossenen Arbeitsvertrags zur 

Folge, entschieden die Richter des 

Landesarbeitsgerichts Nürnberg in ihrem 

Urteil vom 19.5.2020. 

 

Der Fortbestand des Arbeitsvertrags unter 

Reduktion der vereinbarten Arbeitszeit auf 

das gesetzlich noch zulässige Maß kommt 

nur in Betracht, wenn sich insoweit 

eindeutig ein übereinstimmender 

hypothetischer Wille beider 

Vertragsparteien feststellen lässt. 

 

 

15. Darlegungslast bei Überstun-
denvergütung 
 

Die Vergütung von Überstunden setzt zum 

einen voraus, dass der Arbeitnehmer diese 

tatsächlich geleistet hat, und zum anderen, 
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dass die Überstunden vom Arbeitgeber 

angeordnet, gebilligt oder geduldet worden 

oder jedenfalls zur Erledigung der 

geschuldeten Arbeit notwendig gewesen 

sind. Für beide Voraussetzungen – 

einschließlich der Anzahl geleisteter 

Überstunden – trägt der Arbeitnehmer die 

Darlegungs- und Beweislast. 

 

So entschieden die Richter des 

Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-

Vorpommern am 20.10.2020, dass ein 

Kraftfahrer, dem vom Arbeitgeber 

bestimmte Touren zugewiesen werden, 

seiner Darlegungslast bereits dadurch 

genügen kann, dass er vorträgt, an welchen 

Tagen er welche Tour wann begonnen und 

wann beendet hat. Im Rahmen der gestuften 

Darlegungslast ist es dann Sache des 

Arbeitgebers, unter Auswertung seiner 

eigenen Aufzeichnungen, zu denen er nach 

dem Arbeitszeitgesetz verpflichtet ist, 

substantiiert darzulegen, an welchen Tagen 

der Arbeitnehmer aus welchen Gründen im 

geringeren zeitlichen Umfang als von ihm 

behauptet gearbeitet haben muss. 

 

 

16. Keine rechtzeitige Fertigstellung 
bei Angabe des Herstellungstermins 
im Vertrag 
 

Aufgrund der zur Zeit niedrigen 

Darlehnszinsen liebäugeln viele mit dem 

Erwerb eines eigenen Hauses oder einer 

eigenen Wohnung. Die Richter des 

Oberlandesgerichts Oldenburg (OLG) 

hatten in einem Fall aus der Praxis zu 

entscheiden, in dem die beiden 

Vertragspartner über eine im notariellen 

Kaufvertrag festgehaltene Frist, bis zu der 

das Objekt hergestellt werden sollte, 

unterschiedlicher Meinung waren. Der 

Käufer ging davon aus, dass das gesamte 

Objekt inklusive Außenanlagen zu diesem 

Termin fertiggestellt sein muss. Der 

Verkäufer war der Auffassung, dass es 

ausreicht, wenn der Käufer einziehen kann.  

 

Die Richter des OLG betonten, dass es 

immer auf den individuellen Vertrag 

ankommt. Im vorliegenden Fall ergab die 

Vertragsauslegung, dass es bei dem 

verabredeten Datum auf die 

Bezugsfertigkeit der Wohnung ankommt 

und nicht auf die vollständige 

Fertigstellung des gesamten Objekts. Die 

Wohnung muss dazu mit Ausnahme von 

Mängeln, die nicht die Sicherheit des 

Wohnens beeinträchtigen, und mit 

Ausnahme der Außenanlagen 

fertiggestellt sein. Denn die Vereinbarung 

einer Frist hat insbesondere den Sinn, dass 

sich der Bauherr auf einen Einzugstermin 

einstellen kann. 

 

Es besteht also Schadensersatz für die Zeit 

zwischen dem verabredeten Termin und 

der Bezugsfertigkeit. Dafür, dass nach der 

Bezugsfertigung der Wohnung an dem 

Gesamtobjekt noch Arbeiten 

vorzunehmen sind, besteht kein 

Schadensersatzanspruch. 

 

 

17. Kündigung wegen Eigenbe-
darfs des Ex-Ehepartners  
 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) 

entschiedenen Fall war eine Immobilie seit 

Sommer 2001 vermietet. 2015 verkaufte 

der Hauseigentümer das Einfamilienhaus 

an seinen Sohn und dessen Ehefrau, die zu 

dem Zeitpunkt getrennt lebten und die 

Scheidung beantragt war. Im Mai 2017 

kündigte das mittlerweile geschiedene 

Ehepaar den Mietern wegen Eigenbedarfs. 

Die Ex-Frau wollte mit den gemeinsamen 

Kindern und ihrem neuen Lebenspartner 

in das Haus einziehen. 

 

Grundsätzlich besteht bei dem Verkauf 

einer vermieteten Wohnung an mehrere 

Erwerber eine Kündigungssperre von drei 

Jahren. Diese gilt jedoch nicht, wenn die 

Käufer einer Familie angehören. Als 

Anknüpfungspunkt dafür, wie weit der 

Kreis der Familienangehörigen zu ziehen 
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ist, hat der BGH die Wertungen der 

Regelungen über ein 

Zeugnisverweigerungsrecht aus 

persönlichen Gründen herangezogen. 

Damit zählen diejenigen Personen, denen 

das Prozessrecht ein 

Zeugnisverweigerungsrecht aus 

persönlichen Gründen gewährt, zur 

Familie, zu deren Gunsten eine 

Eigenbedarfskündigung ausgesprochen 

werden kann. Hierunter fallen Ehegatten 

auch dann, wenn sie getrennt leben, ein 

Scheidungsantrag bereits eingereicht oder 

die Scheidung vollzogen ist. Somit durfte 

gegenüber den Mietern die Kündigung 

wegen Eigenbedarfs ausgesprochen 

werden. 

 

 

18. Auskunftsanspruch eines Kin-
des auch bei unbegrenzter Leis-
tungsfähigkeit  des Unterhalts-
pflichtigen 
 

Verwandte in gerader Linie sind nach dem 

Bürgerlichen Gesetzbuch einander 

verpflichtet auf Verlangen über ihre 

Einkünfte und ihr Vermögen Auskunft zu 

erteilen, soweit dies zur Feststellung eines 

Unterhaltsanspruchs oder einer 

Unterhaltsverpflichtung erforderlich ist. 

Für einen Auskunftsanspruch genügt die 

Möglichkeit, dass die Auskunft Einfluss auf 

den Unterhalt hat. Ein Auskunftsanspruch 

des Kindes gegen den 

barunterhaltspflichtigen Elternteil entfällt 

nicht allein aufgrund der Erklärung des 

Unterhaltspflichtigen, er sei „unbegrenzt 

leistungsfähig“. 

 

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs 

kommt es beim Kindesunterhalt, 

insbesondere bei Geltendmachung eines 

Mehrbedarfs (z. B. Hortkosten), auf das 

konkrete Einkommen des 

Unterhaltspflichtigen an. So besteht bei 

einem Mehrbedarf grundsätzlich keine 

Alleinhaftung des barunterhaltspflichtigen 

Elternteils, sondern auch eine anteilige 

Mithaftung des anderen Elternteils. Daher 

bedarf es der Vermögensauskunft um die 

Haftungsquote berechnen zu können. 

 

 

Kurz berichtet 
 

Bürgerfreundlicheres Meldewesen: Seit 

Jahresbeginn sollen Bürger Melde-be-

scheinigungen und andere Verwaltungs-

leistungen elektronisch beantragen kön-

nen. Meldedaten können über ein Verwal-

tungsportal selbst aus dem Melderegister 

abgerufen und weitergenutzt werden. Statt 

einer schriftlichen kann nun eine elektro-

nische Meldebescheinigung beantragt und 

nach einem Wohnungsumzug eine Anmel-

dung in der neuen Stadt elektronisch 

durchgeführt werden. Auch eine Neben-

wohnung kann am Ort der Nebenwohnung 

abgemeldet werden. 
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht über-
nommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.),  

Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),  

Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 

10.3.2021 

 
Sozialversicherungsbeiträge   

29.3.2021  

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 

 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bun-
desbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 

Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozent-
punkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozent-

punkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2021: Januar = 106,3 
2020: Dezember = 105,5;November = 105,0; Oktober = 

105,9;  
September = 105,8; August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 
106,6;  
Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7; Februar = 105,6 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

